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Der Gemeinderat beschließt, den bei den Kommunalwahlen 2024 in Wittnau gewählten 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäten eine pauschale Kostenerstattung für die im Zu-
sammenhang mit den Wahlen entstandenen Aufwendungen in Höhe von 300 Euro pro 
Person zu gewähren. 
 

Sachverhalt: 

 
Die nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigung „Natürlich Wittnau“ stellt den An-
trag, den zehn gewählten Kandidatinnen und Kandidaten eine pauschale Erstattung der Wahl-
kampfkosten in Höhe von 300 Euro pro Kopf zu gewähren.  
 
Die Begründung lautet dazu wie folgt: 
 
 „Das Kommunalwahlgesetz Baden-Württemberg sieht keine Kostenerstattung für den Kom-
munalwahlkampf von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen vor. Diese 
müssen ihre Kosten aus eigener Tasche finanzieren. Nach unseren bisherigen Erfahrungen 
im Wahlkampf 2019 und 2024 belaufen sich die Kosten für unsere Wählervereinigung auf rund 
2.500 Euro (Fotograf, Erstellung und Druck eines Flyers, usw.). 
 
Wir stellen hiermit den Antrag, den zehn gewählten Kandidatinnen und Kandidaten eine pau-
schale Erstattung der Wahlkampfkosten in Höhe von 300 Euro pro Kopf zu gewähren. Dieser 
Betrag entspräche etwa der Hälfte der tatsächlich entstandenen Kosten.“ 

 

Betreff: 
 

Kommunalwahlen 2024 
 

 Antrag der nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählerverei-
nigung „Natürlich Wittnau“ auf Erstattung von Wahlkampfkos-
ten durch die Gemeinde Wittnau 

 Beratung und Beschlussfassung 
 
 

Beschlussantrag: 


